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/n den /Jans/eMcrweAre« Aietet «cA Jen Frawen ein w/cAfiges «nd
in Jer zl«.vA(M;mg a«cA /Ar FrieJensze/fen wer/voi/eî Betäfigangs-
/e/J. Fi geA/ Aier «m Aie BeAömp/ang Aer 5cAAAen an Aer Qne/ie,
;nn Aen AireAien Se/AvscAniz /Ar FamiA'e wnA Z/eim.

(PAofo //ans Ste/ner, Bern)

der 300 m vom Punkt 0 weg war, blieb unbeschädigt. Ein Unterstand
in Nagasaki, 100 m vom O-Punkt weg, blieb stehen. Es ist bestimmt keine
Katastrophe so groß, daß es nicht noch Überlebende gäbe, denen ge-
holfen werden müßte. Und keine Katatsrophe ist so groß, daß nicht
noch Menschen da wären, die in irgendeiner Weise noch helfen könnten.

Der Zivilschutz sollte sich wie ein Netz über unser ganzes Land aus-
breiten. Jeder ein Helfer, der fähig ist, dem der sie braucht, Hilfe zu
bringen.

Dieser wichtige Teil unserer Landesverteidigung, der Zivilschutz,
darf im Ernstfall auf keinen Fall versagen.

Die Schweizerfrau hat sich in bösen Zeiten noch immer bewährt. Sie
wird auch in den kommenden Monaten, wo sie aufgerufen werden wird,
im Zivilschutz mitzumachen, nicht abseits stehen. Jetzt müssen wir unser
Rüstzeug für böse Zeiten holen. Viele Frauen und Männer haben schon
Kurse mitgemacht und haben erfahren, wie schön es ist, in diesem Ge-
meinschaftswerk dabei zu sein. Ruhiger und sicherer schauen wir der
Zukunft entgegen, wenn wir wissen, daß wir etwas tun können, um
geschützt zu sein oder um richtig helfen zu können. Wir werden auch
weniger in Panik und Verzweiflung machen, wenn wir wissen, wohin wir
im Ernstfall gehören, wenn wir uns für irgendeinen Dienst verpflichtet
haben, wenn wir aber auch wissen, daß man uns zu Hilfe kommt, denn
keiner von uns ist sicher, nicht getroffen zu werden.

Wenn es immer noch Stimmen gibt, die nichts von einem Zivilschutz
wissen wollen, so möchte ich diesen sagen : er geht Euch ja selbst an,
dieser Schutz. Ohne Zivilschutz werdet Ihr in einem kommenden
Kriege ganz einfach umkommen. Wenn wir aber einen fähigen, guten
Zivilschutz kennen, werden wir die Chance haben, durchzukommen und
zu überleben. Wir selbst sind die Leidtragenden, wenn die Schweiz
keinen fähigen Zivilschutz aufbauen könnte. Schauen wir uns einmal
um. Rund um uns, in allen Ländern, besteht die gleiche Gefahr, überall
wird der Zivilschutz ins Leben gerufen, überall besuchen Hunderte von
Männern und Frauen die Zivilschutzkurse, um sich für eine böse Zeit
zu wappnen.

j4mcA wir SeAwe/zer/ra«en wo/Zen afesen ScAatz//

Darum bitten wir Euch Männer, Euch durch nichts abhalten zu lassen,
am 24. Mai 1959 zur Urne zu gehen und ein Jö einzulegen.

Aufklärung im Zivilschutz
Von Major Herbert Alboth, Bern

Die Aufklärung der Bevölkerung wie
auch der Behörden und ihrer Amtsstellen
über die Notwendigkeit der zivilen Ver-
teidigung, die zusammen mit der militari-
sehen, der wirtschaftlichen und geistigen
Landesverteidigung eine der vier Säulen
unserer alle Lebensgebiete umfassenden
Wehrbereitschaft ist, wird im Sinne der
geistigen und psychologischen Landesver-
teidigung zu einer ernsten und vordring-
liehen Aufgabe. Diese Tätigkeit, der sich
vor allem der Schweizerische Bund für
Zivilschutz und seine Organe in Zusammen-
arbeit mit seinen Sektionen und den kanto-
nalen Zivilschutzstellen angenommen hat,
ist um so wichtiger, weil nur durch die
Überzeugung für die Notwendigkeit dieser
Maßnahmen im Dienste des Landes die
zahlreichen freiwilligen Hilfskräfte, die
Unterstützung aller Wirtschaftskreise, der
Arbeitgeber wie auch der Arbeitnehmer
gewonnen werden kann. Aus dieser Uber-
zeugung heraus ist zum Beispiel, zusammen
mit anderen Wehrverbänden, auch der
Schweizerische Unteroffiziersverband Kol-
lektivmitglied des Schweizerischen Bundes
für Zivilschutz geworden.

Wege zum Zivilschutz

Der lange Weg zum Wiederaufbau des
nach dem letzten Aktivdienst liquidierten
Luftschutzes, heute Zivilschutz "genannt,
zeigt vor allem die Schwierigkeiten psycho-
logischer Art auf, die langsam im harten
Ringen überwunden werden müssen. Wider-
wärtigkeiten, die in unserem friedfertigen,
durch die Zeiten des Wohlergehens auch

etwas bequem gewordenen Volke zu ver-
stehen sind. Es ist heute immer noch der
Bundesbeschluß vom 29. September 1934,
der bereits die Ausgangsbasis des Luft-
Schutzes in den Jahren des letzten Aktiv-
dienstes war, der auch heute noch die ein-
zige, etwas umstrittene gesetzliche Grund-
läge der jetzigen Zivilschutzmaßnahmen bil-
det. Im Bestreben, den in den Nachkriegs-
jähren durch die militärpolitische Entwick-
lung der Weltlage notwendig gewordenen
Wiederaufbau eines kriegsgenügenden Zivil-
Schutzes zu fördern, wurden zwei wichtige
Bundesbeschlüsse mit den dazugehörigen
Ausführungsbestimmungen erlassen. Im
Herbst 1952 wurde leider eine Vorlage, die
den Einbau von Schutzräumen in Altbauten
vorsah, vom Souverän wuchtig verworfen.
Gesetzeskraft erhielt lediglich der Bundes-
beschluß über den obligatorischen Einbau
von Schutzräumen in Neu- und Umbauten,
dem wir heute im ganzen Lande Schutz-
raummöglichkeiten für rund eine Million
Menschen verdanken. Eine brauchbare
Grundlage schuf sodann die Verordnung
des Bundesrates über zivile Schutz- und
Betreuungsorganisationen, die am 26. Januar
1954 herauskam, die weitgehend die Vor-
aussetzungen für das bis heute in unserem
Lande auf dem Gebiete des örtlichen und
betrieblichen Zivilschutzes Erreichte bildete.
Dazu kommen weitere Verfügungen des
Eidgenössischen Militärdepartementes, wie
zum Beispiel über die Organisation des
Warndienstes und des Territorialdienstes,
die zusammen mit den noch gültigen «Luft-
schutzerlassen» das heutige Gerippe des
Zivilschutzes bilden. In der neuen Truppen-

Ordnung 51 wurden unter Ausnutzung der
Erfahrungen des letzten Krieges weit vor-
ausblickend die Luftschutztruppen geschaf-
fen, die heute mit 28 Bataillonen und 13

selbständigen Kompanien neben dem Selbst-
Schutz der Bevölkerung, der örtlichen und
regionalen (Kantone) Hilfe als vierte Stufe
des Zivilschutzes die nationale Hilfe bilden.

Im Bestreben, den bereits erwähnten
Grunderlaß aus dem Jahre 1934, der von
einzelnen Kantonen und Gemeinden als
ungenügende rechtliche Basis bezeichnet
wurde, zu ersetzen und neuzeitlichen For-
derungen anzupassen, wurden bis 1957 ver-
waltungsintern mehrere Vorentwürfe zu
einem neuen Zivilschutzgesetz ausgearbeitet.
Der Forderung gerecht werdend, endlich
eine eindeutige verfassungsrechtliche Grund-
läge zu schaffen, wurde im Frühjahr 1957
dem Volke ein Verfassungsartikel zur Ab-
Stimmung unterbreitet, der den Zivilschutz
als Glied der allumfassenden Landesver-
teidigung in der Bundesverfassung veran-
kern sollte. Dieser Versuch ist, trotzdem
das Ständemehr erreicht wurde, damals
knapp gescheitert. Es war nicht allein das
im Artikel vorgesehene Obligatorium für
die Frauen, welches die Vorlage zu Fall
brachte. Eine ganze Reihe sich summieren-
der negativer Faktoren, angefangen bei der
knapp bemessenen Zeitspanne für die Auf-
klärung vor der Abstimmung bis zu einigen
Fehlern psychologischer Art, sind mitschul-
dig am negativen Ausgang der Abstimmung.
Dazu hat aber auch die leider schwache
Stimmbeteiligung beigetragen, die nicht zu-
letzt daher kam, weil viele gegenüber dem
Zivilschutz positiv eingestellte Stimmbürger
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sich dem Glauben hingaben, daß die Vor-
läge auch ohne ihren Gang zur Urne glatt
durchgehen werde. Groß und heilsam war
dann auch die Ernüchterung!

Der Bundesrat hat den Volksentscheid
nicht als grundsätzliche Ablehnung des
Zivilschutzes gedeutet und hat die Kantone
in einem Kreisschreiben darauf aufmerksam
gemacht, daß die für den Zivilschutz noch
rechtlichen Grundlagen ihre Gültigkeit nicht
verloren und weiterhin in Kraft bleiben, um
den weiteren Ausbau des Zivilschutzes nicht
zu hemmen. Rückblickend kann heute fest-
gestellt werden, daß seither die Arbeit der
Abteilung für Luftschutz im EMD und des
Schweizerischen Bundes für Zivilschutz so-
wie der Zivilschutzstellen der Kantone, aus-
gelöst durch die Schockwirkung des nega-
tiven Abstimmungsausganges, auf guten
Boden fiel und die Atmosphäre für den
Zivilschutz positiv beeinflußt hat. Es darf
nie vergessen werden, daß es nicht von
ungefähr kommt, daß die zivile Landes-
Verteidigung dauernd um Verständnis und
Mitarbeit kämpfen muß. Der Zivilschutz
verlangt im Dienste des Selbstschutzes per-
sönliche und materielle Opfer, denen aber
keine sichtbaren persönlichen oder wirt-
schaftlichen Vorteile gegenüberstehen. Die
Mitarbeit und das Einstehen für den Zivil-
schütz gewähren lediglich die Chance, in
einem Kriegs- und Katastrophenfalle ver-
schont oder weniger hart angepackt zu
werden. Der Zivilschutz ist eine Versiehe-
rung auf das Überleben des einzelnen, der
Familie, der Gemeinde und der Nation.

Die Bundesbehörden haben auf das Jahr
1958 als Übergangsmaßnahme einen auf
fünf Jahre befristeten Bundesbeschluß für
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die vorläufige Ordnung des Zivilschutzes
vorbereitet, der von der Abteilung für Luft-
schütz im EMD, der Eidgenössischen Luft-
schutzkommission, dem Schweizerischen
Bund für Zivilschutz und weiteren Stellen
durchberaten und auch den Kantonen zur
Stellungnahme unterbreitet wurde. In den
Eidgenössischen Räten wurde dieser Ent-
wurf zurückgestellt und auf Antrag des
Ständerates ein neuer, das Obligatorium für
Frauen ausschließender Verfassungsartikel
unterbreitet. Der Bundesbeschluß über die
Ergänzung der Bundesverfassung durch
einen Artikel 22 bis, der den Zivilschutz
endlich rechtlich in der Bundesverfassung
verankern soll, wird nun am 2J./24. Mai der
Folfcsahstimmnng unterbreitet. Der Bundes-
rat hat auch bereits verbindlich zugesichert,
daß für die Ausarbeitung des Zivilschutz-
gesetzes, das auf diesem Verfassungsartikel
basieren wird, eine große Expertenkommis-
sion ernannt wird, in der alle am Zivilschutz
interessierten Kreise des Landes vertreten
sein werden.

Einem von verschiedenen Seiten seit
langem vorgebrachten Wunsche Rechnung
tragend, hat das Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement am 16. Februar dieses
Jahres in der Person von Oberst i. Gst. Ernst
Fischer, Buchdrucker und Verleger in Win-
terthur, der sich in der Hilfsaktion in Buda-
pest bewährte und wertvolle Erfahrungen
sammeln konnte, einen Beauftragten für
Zivilschutz ernannt. Dieser Beauftragte hat
dem Departement in Zusammenarbeit mit
anderen zuständigen eidgenössischen und
kantonalen Amtsstellen Vorschläge für ge-
eignete Maßnahmen zum Schutze der Zivil-
bevölkerung und ihrer Güter gegenüber den

/m Äahmen de;- schweizemchen Wanderansste/inng /ür Zivi/schätz warden jeteei/s a«ch
die örtlichen Ferhö/tnisse znr Dar.vte/lnng gehrachi. Liier in <Scha//haMsen.

Eine /ahrhare /( n.s\vie//«ng des ßnndes/n/ischaizverhandes in der Den/sehen ßandesrepnldih.
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riassc/ini/t a«,? der .îc/itveiztri.sc/ien Wonder-
aasste/iang /«r ZiviZseha/z.

Auswirkungen kriegerischer Ereignisse zu
unterbreiten. Ihm obliegen insbesondere die
Ausarbeitung von Vorschlägen für eine
zweckmäßige Zusammenarbeit und Arbeits-
teilung sowie der Koordination zwischen
den Amtsstellen des Bundes, der Kantone
und der Gemeinden, die sich unmittelbar
oder mittelbar mit Fragen des Zivilschutzes
befassen. Er pflegt auch die Zusammen-
arbeit mit den schweizerischen Verbänden,
deren Zielsetzung in der Förderung und in
der Mitarbeit an Aufgaben des Zivilschutzes
besteht. Dem Beauftragten für Zivilschutz,
der dem Vorsteher des Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartementes direkt
unterstellt ist, können durch dieses Departe-
ment im Rahmen der Zuständigkeit weitere
Aufgaben auf dem Gebiete des zivilen
Bevölkerungsschutzes übertragen werden.
Oberst i. Gst. Fischer ist im Schweizerischen
Unteroffiziersverband nicht unbekannt, hat
er doch während Jahren in der Technischen
Kommission mitgewirkt und an zentralen In-
struktionskursen die Kampfgruppenführung
am Sandkasten behandelt.

Aufklärung der Bevölkerung auf breitester
Basis

Der hier in kurzen Zügen aufgezeigte
Leidensweg des Zivilschutzes, der im Auf-
bau von Stufe zu Stufe um Anerkennung
ringen muß, läßt die große Bedeutung einer
umfassenden und dauernden Aufklärung im
richtigen Lichte erscheinen. Es darf hier
hervorgehoben werden, daß auf diesem Ge-
biete der Schweizerische Bund für Zivil-
schütz in den letzten Jahren mit bescheide-
nen Mitteln sehr viel erreicht hat. Auch die
von ihm in Zusammenarbeit mit dem
Schweizerischen Roten Kreuz und dem
Schweizerischen Samariterverband aufge-
zogene freiwillige Ausbildungsarbeit durch
die Organisation von Kursen in der Näch-
stenhilfe im Zivilschutz, war auf dieses Ziel
ausgerichtet und hat gute Früchte getragen.
Im gleichen Sinne dürften die im Studium
befindlichen freiwilligen Kurse für die
Feuerbekämpfung und für die Jugend wert-
voll werden.

Einen bemerkenswerten Beitrag zur Auf-
klärung der Bevölkerung leistet auch die
Abteilung für Luftschutz im EMD mit den
kombinierten Zivilschutzübungen, wie sie

unter Zusammenarbeit von Luftschutz-
truppen und den örtlichen und betrieblichen
Zivilschutzformationen seit einigen Jahren
in verschiedenen Städten zur Durchführung
gelangten. Die auf verschiedenen Plätzen im
Übungsgebiet, von einer zentralen Sprech-
stelle aus geleitete Aufklärung der Bevöl-
kerung über den Übungsverlauf und ak-
tuelle Zivilschutzfragen, wird von der Bevöl-
kerung jeweils sehr geschätzt und gut auf-
genommen.

Dieser lebendige Kontakt mit der Be-
völkerung ist aber nicht nur bei solchen
Übungen und in Friedenszeiten im Dienste
der Aufklärung wichtig. Viel wichtiger und
von entscheidender Bedeutung dürfte er erst
im Ernstfall werden, wo es darum geht, die
Panik zu vermeiden, die Bevölkerung zu
beruhigen und ihr behördliche Weisungen
und Ratschläge für das richtige Verhalten,
zum Beispiel im Hinblick auf die Radio-
aktivität, die noch offenen Straßen in einer
bombardierten Stadt oder das Funktionieren
der der öffentlichen Einrichtungen.

Im Ausland wurde die Bedeutung dieser
Aufklärung im Dienste der Zivilverteidigung
schon seit Jahren erfaßt, und man hat mit
wissenschaftlicher Gründlichkeit alles getan,
um die psychologisch richtige, nicht die
militärisch stur gelenkte Erfassung der Zivil-
bevölkerung in die Wege zu leiten. Man
ist zum Beispiel auch in Schweden der
durch die Erfahrungen belegten Auffassung,
daß die über das ganze Land sich ausdeh-
nende freiwillige Kurstätigkeit die besten
Aufklärungsresultate ergibt, da die Bevöl-
kerung damit direkt und praktisch am Zivil-
schütz interessiert wird und dabei, vor allem
die Frauen, etwas lernt, was auch im täg-
liehen Leben immer wieder gebraucht
werden kann. Diese Aufklärung erfordert
natürlich einen großen finanziellen Auf-

wand, der in anderen Ländern das Mehr-
fache der Summen beträgt, die dafür in der
Schweiz aufgewendet werden. Zum Aus-
gleich dafür muß aber hervorgehoben wer-
den, daß wir in unserem Lande eine Presse
besitzen, die gegenüber den Fragen der
Landesverteidigung und des zivilen Bevöl-
kerungsschutzes sehr aufgeschlossen ist und
ihnen mehr Platz einräumt als in anderen
Ländern.

Der Film und das gesprochene Wort
gehören auch im Zivilschutz zu den besten
und wirkungsvollsten Aufklärungsmitteln,
und es ist daher richtig, den Film- und Vor-
tragsdienst, der finanziellen Begrenzungen
unterworfen ist, vermehrt auszubauen. Der
in Zusammenarbeit mit den Kantonen und
Städten vom Schweizerischen Bund für
Zivilschutz und von der Condor-Film in
Zürich herausgebrachte Aufklärungsfilm
«Vielleicht schon morgen ..», dessen ein-
zige Aufgabe es ist, die Bevölkerung aus
der Gleichgültigkeit gegenüber dem Zivil-
schütz aufzurütteln, hat seinen Zweck voll-
auf erreicht und wurde bekanntlich im In-
wie im Ausland mehrfach ausgezeichnet.
Es ist aber nie eine Maßnahme und ein
Teilgebiet allein, das in der Aufklärung der
Bevölkerung den gewünschten Erfolg
bringt. Es müssen viele Mosaikstücke zu-
sammengelegt werden, um das angestrebte
Ziel zu erreichen. Dazu gehören auch die
Ausstellungen, wie sie in den letzten beiden
Jahren im ganzen Lande mit Erfolg durch-
geführt wurden und das Interesse für den
Zivilschutz weckten. Es bleibt aber auch
in den kommenden Jahren noch viel zu tun,
um das Interesse für diese wichtige, tra-
gende Säule unserer aktiven Wehrbereit-
schaft wachzuhalten und zu fördern, um vor
allem auch die freiwillige Ausbildungsarbeit
im Dienste des Selbstschutzes in Heim und
Familie zu aktivieren.

B/ick in die JFanderaMirie//«ng /«r Ziv/isc/ia/z, die i9J8 «n/er dem Pa/ronat de.? Schwei-
zerisc/ien Bandes /«r Zivi/sc/iw/z im ganzen Lande gezeigt warde.

verschüttete oüer

ÄST
tarn tea»

tel «niltegt. beherhergt,
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Mesttatte werden in
Barte Bdet ausserhafc
te Stadl SAMMELLAGER
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